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Inhalts Leichenfreigaben und Überführungen bei ausländi

schen Staatsangehörigen, die eines unnatürlichen 

Todes sterben 


In der Vergangenheit wurden Fälle bekannt, in denen bei 

ausländischen Staatsangehörigen, die eines unnatürlichen 

Todes gestorben sind - in der Regel Verkehrsunfallf.olgen 

eine Freigabe und Überführung der Leiche in das Heimatland 

erfolgte, ohne daß eine vorherige Obduktion der Leiche vor

genommen wurde. 

Bei einer solchen Verfahrenswelse besteht die Möglichkeit,- •, 
daß nachträglich Komplikationen eintreten, indem von den 
betreffenden Staaten oder von anderer Seite Zweifel über 
die Richtigkeit der im Totenschein festgelegten Todesursa
che erhoben werden oder sogar eine andere Todesursache be
hauptet wird. Es besteht weiter die Möglichkeit, daß ein 
derartiger F a l  l bewußt oder unbewußt zur Diffamierung des 
Ansehens der Deutschen Demokratischen Republik ausgenutzt 
wird, wie die Praxis bereits gezeigt hat. 
Zur Vermeidung jeglicher Komplikationen in dieser Richtung 
weise ich folgendes an: -. ;"-, VV••• 
i  .	 In jedem F a l  l des unnatürlichen Todes eines ausländi


schen Staatsangehörigen i s  t die Obduktion der Leiche 

"zur einwandfreien Feststellung der Todesursache und 

a l l e  r vorhandenen Verletzungen und Veränderungen am 

Körper des Verstorbenen anzuordnen. ': '. 
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2 , Alle Ursachen und Umstände, die zum E i n t r i t t des unna
türlichen Todes führten, sind gewissenhaft zu ermitteln 
und a l l e diesbezüglichen Beweise zu sichern. I s  t z.B. 
eine Person auf Grund der bei einem Verkehrsunfall er
littenen Verletzungen verstorben, so i s  t besonderer Wert 
auf die Fakten zu legen, die nachweisen, daß der Geschä
digte die zum Tode führenden Verletzungen eben bei die
sem Verkehrsunfall e r l i t t e n hat und nicht etwa zuvor 
oder danach durch irgendwelche anderen Ereignisse. -** 

3, I s  t der E i n t r i t  t des Todes auf einen Verkehrsunfall zu

rückzuführen, an dem ein ausländisches Fahrzeug betei

l i g t 1st, so i s  t dieses Fahrzeug einer technischen Über

prüfung zu unterziehen, mit der bewiesen oder ausgeschlos

sen wird, daß der Unfall auf technische Mängel am Fahr

zeug zurückzuführen i s t  . Erst dann i s  t die Weiterfahrt 

oder Überführung des Fahrzeuges zu gestatten. Gleicher™ 


- maßen 1st auch bei schweren Unfällen zu verfahren, wenn 

der Geschädigte Bürger der Deutschen Demokratischen Re

publik 1st. 


4, Bei westdeutschen und westberliner Bürgern 1st gleich

f a l l  s entsprechend der Z i f f . 1 bis 3 zu verfahren. 


*5. Jede beabsichtigte lelchenüberführung i s  t der zuständi

gen Fachabteilung beim Generalstaatsanwalt mitzuteilen 


• und von dieser zu genehmigen. 


F.d.R. gez. S t r e i t 


Sekretärin 



